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Position von EXPERTsuisse zum FINMA-RS 2025/xx Konsolidierte Aufsicht von Finanz-
gruppen nach BankG und FINIG 
 
 
Sehr geehrte Frau Frey 
 
Die FINMA hat eine öffentliche Anhörung zum geplanten neuen FINMA-RS 2025/xx Konsoli-
dierte Aufsicht von Finanzgruppen nach BankG und FINIG eröffnet. Die FINMA schafft damit 
Transparenz zu ihrer Aufsichtspraxis im Bereich der konsolidierten Aufsicht nach BankG und 
FINIG. Im Kontext der öffentlichen Anhörung nutzen wir als Branchenverband EXPERTsuisse 
gerne die Gelegenheit, zur Vorlage Stellung zu nehmen. 
 
EXPERTsuisse, der Expertenverband für Wirtschaftsprüfung, Steuern und Treuhand, zählt 
über 10’000 Einzelmitglieder und rund 800 Mitgliedunternehmen. Des Weiteren sind 90 Pro-
zent der grössten 100 Prüfungs- und Beratungsgesellschaften sowie 100 Prozent all jener Ge-
sellschaften, welche börsenkotierte Unternehmen prüfen, Mitglied von EXPERTsuisse. 
 
Allgemeine Bemerkungen 
 
Wir begrüssen die mit dem Rundschreiben geschaffene Klarheit. Nach der Sistierung der ehe-
maligen FAQ «Konsolidierte Aufsicht von Banken und Effektenhändlern» wurden Umfang, In-
halt und gelebte Aufsichtspraxis betroffenen Instituten nur noch im Rahmen von Einzelfallent-
scheiden kommuniziert. Das relevante Grundlagewissen hat sich über die Jahre zunehmend 
verflüchtigt und die konkreten Pflichten waren je länger je weniger allgemein bekannt. 
 
Wir haben darüber hinaus keine übergeordneten allgemeinen Anmerkungen anzubringen.  
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Änderungsvorschläge und Anmerkungen 
 
Aus der Sicht von EXPERTsuisse würde die Übernahme ausgewählter Änderungsvorschläge 
bzw. Berücksichtigung von Anmerkungen noch mehr Klarheit und somit zu einer höheren 
Wirksamkeit des Rundschreibens führen. Unsere Änderungsvorschläge und Anmerkungen 
haben wir in der Beilage zusammengefasst. Wir bedanken uns für die Prüfung und Berück-
sichtigung unserer Kommentare und Anliegen.   
 
Gerne stehen wir für eine Besprechung unserer Stellungnahme oder für Rückfragen zur Ver-
fügung. 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
EXPERTsuisse 
 
 
 
 
 
 
Joachim Beil  Sandro Schönenberger 
Delegierter Fachbereich Financial Market & Präsident Fachkommission Banken-Prüfung 
Mitglied der Geschäftsleitung EXPERTsuisse 
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werden. Ein solcher Negativkriterienkatalog könnte darauf abstützen, dass unregulierte 

Dienstleistungsunternehmen, welche a) ihre Dienstleistungen unbegrenzt vielen Institu

ten anbieten, b) mehr als x Kundenbeziehungen zu regulierten Instituten haben oder an

streben und c) bei welchen kein Kunde einen Anteil von mehr als x% an den Gesamter

trägen erbringt, darauf vertrauen können, dass sie nicht in die konsolidierte Aufsicht ei

nes ihrer Kunden einbezogen werden. 

Die Einbeziehung von Zweckgesellschaften, welche von einem regulierten Institut kon

trolliert werden, oder bei welchen ein Beistandszwang anzunehmen ist, in den auf

sichtsrechtlichen Konsolidierungskreis (Rz 60 E-RS Konsolidierte Aufsicht) entspricht 

der bisherigen Praxis. Dabei müsste der Verweis in Rz 60 recte wohl auf Art. 3c Abs. 1 

(und nicht 2) BankG lauten. 

Zusätzlich wäre aber eine Präzisierung zu begrüssen, wonach Zweckgesellschaften 

(SPV), welche nicht exklusiv für ein einziges Institut tätig sind, von der aufsichtsrechtli

chen Konsolidierung ausgenommen sind„ Andernfalls ist zu befürchten, dass eigen

ständige Zweckgesellschaften (d.h. an welchen kein Institut eine Kapital-, Stimmrechts

oder personelle Beteiligung hat), welche für mehrere Institute Dienstleistungen oder 

Produkte erbringen, von mehreren Instituten gleichzeitig regulatorisch konsolidiert wer

den müssten. Dies wäre in der Praxis kaum umsetzbar. Für den Fall, dass die FINMA 

eine solche mehrfache aufsichtsrechtliche Konsolidierung explizit vorsehen möchte, 

sollte im Rundschreiben konkret dargelegt werden, wie die verschiedenen Institute 

diesfalls die quantitativen Elemente der regulatorischen Konsolidierung berechnen res

pektive einhalten müssten. 

Wir würden uns freuen, wenn die FINMA auf diese Ergänzungsvorschläge eingehen 

würde und hoffen, mit diesen Ausführungen gedient zu haben. 

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüssen 

Patrick R. Loepfe
Chairman 

Philippe A. Naegell 
CEO 
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Sehr geehrte Frau Frey
 
Wir nehmen Bezug auf die Anhörung zum Entwurf des neuen FINMA-Rundschreibens
«Konsolidierte Aufsicht von Finanzgruppen nach BankG und FINIG» und bedanken und
bestens für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Da wir unsere Anliegen via
Schweizerische Bankiervereinigung einbringen können, verzichten wir auf eine eigene
Stellungnahme.
 
Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
 
Freundliche Grüsse
Gabriela Glaus-D’Ettorre
________________________
 
Gabriela Glaus-D’Ettorre
lic. iur., Rechtsanwältin
FINMA-Office
D 071 225 49 98
gabriela.glaus@raiffeisen.ch
 
 

 
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
Raiffeisenplatz, 9001 St. Gallen
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Wir sehen diverse Themenbereiche mit wesentlichem Änderungs- und Anpassungsbedarf, damit das Rund-

schreiben (RS) einen echten Mehrwert darstellt. Die Stellungnahme gliedert sich nach dem Entwurf des 

Rundschreibens.  

I. Gegenstand und Geltungsbereich  

Rz. 1 

Ein RS sollte sich zur Praxis und Auslegung durch die FINMA im Rahmen des Gesetzes äussern. Wir erach-

ten es deshalb nicht als sinnvoll, Bestimmungen und Definitionen des Bankengesetzes (BankG) und der 

Bankenverordnung (BankV) wortgleich oder sinngemäss zu wiederholen. Weiter war die Tabelle mit den ge-

setzlichen Grundlagen, wie sie noch in den bis 2018 gültigen FAQs enthalten war, eine hilfreiche Darstellung 

des Rechtsrahmens, die auch im Rundschreiben fortgesetzt werden sollte.  

Darüber hinaus sollte das neue Rundschreiben den Zusammenhang von Art. 21 Abs. 2 BankV und der 

BCBS Guideline «Identification and Management of Step-in-Risk» erläutern. 

Insbesondere stellt die Präsenz eines Beistandszwangs für sich alleine höchstens ein Indiz für eine potenti-

elle regulatorische Konsolidierung dar, führt aber nicht per se zu einer regulatorischen Konsolidierung. Im 

Regelfall genügt dies nicht. Denn in der BCBS Guideline gilt die regulatorische Konsolidierung nur als eine 

von mehreren möglichen Massnahmen (vergleiche Abschnitt 4 der BCBS Guideline «Identifiation and Ma-

nagement of Step-in-Risk»). Unseres Erachtens muss das Konzept des faktischen Beistandszwanges nach 

dem Wortlaut von Art. 3c BankG auf Gesellschaften im Finanzbereich beschränkt bleiben.    

Rz. 2 und 4 

Hier sollte es heissen «…Banken nach Art. 1a BankG, Personen nach Art. 1b BankG und Wertpapierhäu-

ser nach Art. 49 FINIG, die Teil einer Finanzgruppe sind».  

 

II. Unterstellung unter die konsolidierte Aufsicht   

Rz. 5 

Wir beantragen Streichung der Bestimmung, denn die Regelung im Gesetz ist bereits genügend klar. 

Es sollte im Hinblick auf 3d Abs. 2 BankG geklärt werden, wie ein Institut zu verfahren hat, wenn sowohl die 

FINMA wie auch eine ausländische Aufsichtsbehörde die Konzernaufsicht beanspruchen. 

Rz. 6 

Hier wird wieder eher eine verkürzende Wiederholung formuliert. Stattdessen wäre eine Klärung zu Art. 3c 

Abs. 1 BankG notwendig. Gemäss Wortlaut muss für eine «Finanzgruppe» mindestens ein Unternehmen als 
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Bank oder Wertpapierhaus tätig sein (Bst. a) und zusätzlich müssen die Unternehmen nach Bst. b haupt-

sächlich im Finanzbereich tätig sein. Letzteres bedeutet, dass eine zusätzliche Konsolidierung nur erfolgen 

kann für Unternehmen, die zwar nicht eine lizenzierte Tätigkeit ausüben, aber hauptsächlich im «Finanzbe-

reich» tätig sind. Das ist etwa bei einer Beteiligung an einem blossen Industrieunternehmen oder einem Ho-

tel usw. nicht der Fall. Entsprechend fallen diese auch aus dem Konsolidierungskreis. 

Rz. 8 

In Ziff. 4.2.2 des Erläuterungsberichts führt die FINMA aus, es gründe in der Wichtigkeit der Gruppenaufsicht 

im Kontext des Schutzes von Gläubigerinnen und Gläubigern sowie der Funktionsfähigkeit der Finanzmärkte 

und ihrer breit abgestützten internationalen Anerkennung, dass die FINMA die Kann-Vorschrift gemäss Art. 

3b bzw. 3d BankG praxisgemäss «streng» auslegt. 

Diese Ausführungen im erläuternden Bericht gehen unseres Erachtens über die inhaltlichen Leitplanken für 

die Regulierung durch die FINMA hinaus. Die FINMA ist an den Grundsatz der Verhältnismässigkeit gebun-

den. Nur wo es nötig ist, darf die FINMA regulieren. Bei der Ausgestaltung der Regulierung besonders zu 

beachten sind die für die Beaufsichtigten entstehenden Kosten, die unterschiedlichen Geschäftstätigkeiten 

und Risiken der Beaufsichtigten sowie die Orientierung an internationalen Mindeststandards, um die interna-

tionale Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Finanzplatzes und der darauf agierenden Akteure nicht zu kom-

promittieren. 

Eine generell «strenge Auslegung» existiert im Schweizer Recht nicht, sondern ein Auslegungsresultat hat 

sich insbesondere an bewährten Auslegungsmethoden zu orientieren und verfassungskonform zu sein. Wie 

oben erwähnt, ist die FINMA an den Grundsatz der Verhältnismässigkeit gebunden und der Einzelfall zu 

würdigen. Verhältnismässige Massnahmen müssen vielmehr geeignet, erforderlich und zumutbar sein, wie 

dies der gängigen Praxis im allgemeinen Verwaltungsrecht entspricht. Eine «strenge Auslegung» würde das 

Entschliessungsermessen, welches die FINMA hat, unnötig einschränken. Denn selbst ein allfälliges Ermes-

sen hat, soweit es nach Gesetz vorgesehen ist, «pflichtgemäss» zu erfolgen, damit es im Ergebnis nicht will-

kürlich wird. Wir regen deshalb an, diese Ausführungen im Erläuterungsbericht zu korrigieren. Wie oben er-

wähnt sind im Einzelfall z.B. auch die für die Beaufsichtigten entstehenden Kosten sowie die unterschiedli-

chen Geschäftstätigkeiten und Risiken der Beaufsichtigten entsprechend zu berücksichtigen (Grundsatz der 

Proportionalität). 

Abgesehen davon lassen die Ausführungen der FINMA im Umkehrschluss zu, dass es in anderen Themen-

bereichen offenbar auch eine «nicht strenge» Auslegung durch die FINMA geben würde, was abwegig und 

gleichermassen nach geltenden verwaltungsrechtlichen Grundsätzen unzulässig erscheint. 

Immerhin ist auch Art. 3d BankG als Kann-Bestimmung ausgestaltet, welcher in Abs. 1 lit. a gar auf den Fall 

einer in der Schweiz nach schweizerischem Recht organisierte Bank oder ein Wertpapierhaus abzielt. Hätte 

der Gesetzgeber per se eine «strenge» Auslegung gewollt, hätte er bestimmt, dass die FINMA eine Finanz-

gruppe oder ein Finanzkonglomerat in diesem Fall (zwingend) der Aufsicht unterstellt. 

In der jetzigen Formulierung deuten diese Ausführungen, die sich in den bis 2018 gültigen FAQs nicht fin-

den, zudem auf eine Verschärfung hin. Dies würde dem erklärten Ziel widersprechen, mit dem neuen 

FINMA-Rundschreiben die gefestigte Praxis zur konsolidierten Aufsicht von Finanzgruppen nach BankG und 
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Rz. 15 

Wie bei Rz. 9 ausgeführt, fehlt für strukturelle Eingriffe eine gesetzliche Grundlage. Diese Massnahme ist 

daher zu streichen. 

Rz. 16 

Solche Massnahmen können sich nicht auf ausländische Einheiten der Gruppe beziehen, sondern lediglich 

auf von der FINMA direkt beaufsichtigte Institute.  

Unklar ist ferner, was mit «Kundenzuführungen» gemeint ist. Soll sich das auf Referrals beziehen? Eine 

Rechtsgrundlage in Bezug auf solche Eingriffe in das Kundengeschäft fehlt. 

III. Umfang der konsolidierten Aufsicht (regulatorischer Konsoli-

dierungskreis)   

Rz. 18 

Dies stellt wiederum eine Wiederholung der rechtlichen Grundlagen dar und ist daher unnötig. 

Es sollte heissen, “....Banken nach Art. 1a und Personen nach Art. 1b,...» 

Rz. 19 

Vgl. Bemerkung zu Rz. 6. Alle Unternehmen müssen hauptsächlich im Finanzbereich tätig sein. 

Rz. 20 

Hier ist ein Verweis auf Art. 3c BankG angebracht. 

Rz. 21 

Für Meldepflichten sieht das Bankgesetz nur für die Gründung einer Tochtergesellschaft, einer Zweignieder-

lassung oder Eröffnung einer Agentur oder Vertretung im Ausland (Art. 3 aBs. 7 BankG). Dies ist nicht mit 

der Konsolidierung verknüpft. Die allgemeine Meldepflicht nach Art. 29 Abs. 2 FINMAG gilt lediglich für Vor-

kommnisse, die für die Aufsicht von wesentlicher Bedeutung sind. Wenn eine Tochtergesellschaft im Aus-

land gegründet wird und eine Meldung erfolgt, wird im weiteren Zusammenhang auch die Konsolidierungs-

frage relevant. Die blosse Änderung des Konsolidierungskreises, weil etwa ein SPV von der Bank als konso-

lidierungspflichtig eingestuft wird, ist dagegen kein Vorkommnis von wesentlicher Bedeutung und kann keine 

Meldepflicht auslösen. Für eine Meldepflicht immer dann, wenn der regulatorische Konsolidierungskreis än-

dert, wie das der Erläuterungsbericht stipuliert (S. 11/17), gibt es daher zum einen keine gesetzliche Grund-

lage. Zum anderen wäre sie völlig unverhältnismässig, gerade bei grösseren Banken mit komplexeren Struk-

turen. Dies gilt noch umso mehr, als gemäss Erläuterungsbericht auch eine Meldung erfolgen müsste, wenn 

die Bank entscheidet, den Konsolidierungskreis nicht anzupassen, oder wenn nicht ausgeschlossen werden 
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sämtliche Konzerngesellschaften. Insbesondere muss das Konzept des faktischen Beistandszwangs nach 

dem Wortlaut von Art. 3c auf Gesellschaften im Finanzbereich beschränkt bleiben. 

Darüberhinaus ist zu klären, wie sich die Definition der FINMA für «Beistandszwang» zu den 11 Indikatoren 

für ein «signifikantes Step-in-Risiko», die in Abschnitt 3 der Richtlinie des Basler Ausschusses für Banken-

aufsicht für die Identifizierung und das Management von Step-in-Risiken (Guidelines for the Identification 

and management of step-in risk) enthalten sind, verhält. 

Im Übrigen macht der Begriff «insbesondere» schon klar, dass die in den Rz. 34-38 aufgeführten Sachver-

halte nicht abschliessend sind. Trotzdem wird das in der Folge in Rz. 39 noch explizit festgehalten. Um diese 

Repetition zu vermeiden, ist entweder in Rz. 33 auf «insbesondere» zu verzichten oder alternativ ist Rz. 39 

zu streichen. 

Rz. 34 

Hier muss klargestellt werden, dass eine «personelle Verflechtung» nicht bereits dann vorliegt, wenn eine 

Gesellschaft aufgrund ihrer Minderheitsbeteiligung einen Verwaltungsrat entsenden darf. 

Rz. 35 

Hier muss klargestellt werden, dass eine Kooperation einer gewissen Intensität bedarf. Ein Bezug oder eine 

Zurverfügungstellung einer Dienstleistung kann nicht bereits als Kooperation gelten. Weiter ist der Begriff 

Abhängigkeiten unklar bzw. offen, wann Abhängigkeiten angenommen werden.  

«Abhängigkeit» ohne konkrete Spezifizierung ist ein völlig ungeeignetes Kriterium zur Prüfung und Bestim-

mung einer Konsolidierung, weil derart offen und unbestimmt. Es gibt Abhängigkeiten jeder Art, ohne dass 

sie für die Frage von Konsolidierung von Relevanz wären. Wir beantragen daher, diesen Zusatz zu strei-

chen. 

Ähnliches gilt für das vorgeschlagene Kriterium «strategisch», weil sich nicht ermitteln lässt, in welchem Zu-

sammenhang das Kriterium zur Konsolidierung stünde, und weil der Begriff wiederum sehr offen und unbe-

stimmt ist. Gleich wie in Bezug auf «Abhängigkeiten», wird damit nur grosse Rechtsunsicherheit geschaffen 

anstatt rechtssichere Praxis. 

Für den Entscheid über die Konsolidierung oder nicht, braucht es griffige Kriterien, die eine Beurteilung und 

eindeutige Entscheidung in einem standardisierten Prozess erlauben, ohne Endlos-Diskussionen. 

Rz. 40 

Das Rundschreiben sollte generell die Klassifikationen näher erläutern, und insbesondere eingrenzen, wel-

che Kriterien relevant, und welche unwesentlich sind. 

Gemäss Erläuterungsbericht, S. 12 oben, zu Rz.18-61 ist bei den im Sinne von Art. 29 Abs. 2 des FINMAG 

zu meldenden Sachverhalten, welche zu einer Anpassung des regulatorischen Konsolidierungskreises füh-

ren könnten, ein Stimmrechtsanteil von 20% aufgeführt. Es ist klar zu unterscheiden, welche Sachverhalte 

zu melden sind und welche zu einer Anpassung des regulatorischen Konsolidierungskreises führen können. 
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Rz. 61 

Diese Aussage ist zu weit gefasst und gilt nur im Rahmen von Art. 4 BankG und Art. 7 Abs. 1 ERV. Wir 

schlagen einen entsprechenden Verweis auf diese Bestimmungen vor anstelle des in der Rz. enthaltenen 

Textes. 

Rz. 61 erscheint u.E. im Rundschreiben unvermittelt und damit zusammenhangslos beziehungsweise wider-

sprüchlich zur späteren Rz. 79ff. Generell stellt sich die Frage, ob Rz. 61 in diesem Rundschreiben über-

haupt nötig ist. Wir regen im Übrigen an, die Struktur zu überdenken. Es wäre zumindest sinnvoller, Rz. 61 

im Bereich der Rz. 84 zu erwähnen. Dort wäre der Zusammenhang besser erkennbar, in dem Sinne, dass – 

falls es zu einer Befreiung von Rz. 79 ff. kommt – eine Diskrepanz zwischen Konsolidierungskreis für die 

Konzernrechnung und regulatorischem Konsolidierungskreis entsteht.  

IV. Inhalt der konsolidierten Aufsicht (Gruppenweit geltende Vor-

schriften) 

Rz. 62 

Rz. 62 wird zwar mit «Grundsätzlich» eingeleitet, jedoch wird in der Folge nicht explizit darauf eingegangen, 

in welchen Fällen dieser Grundsatz nicht greift. Dies ist beispielweise bei Konstellationen nachteilig, in de-

nen zwei der FINMA unterstellte Institute ein Joint Venture betreiben. Ist es in so einem Fall effektiv zielfüh-

rend, dass mehrere Institute das Joint Venture aufsichtsrechtlich gleich konsolidieren müssen? Gleiches gilt 

im Übrigen auch in Fällen, in denen kein beherrschender Einfluss oder Mehrheitsbeteiligung an einer Gesell-

schaft besteht, aber trotzdem ein Verbundsystem (eine Finanzgruppe) angenommen wird. 

Wir regen daher eine Präzisierung dergestalt an, dass in Fällen, bei welchen mehrere, der FINMA unter-

stellte Institute an derselben Gesellschaft beteiligt sind, nicht mehr als ein Konsolidierungskreis entstehen 

darf. Besteht das Erfordernis der aufsichtsrechtlichen Konsolidierung einer Gesellschaft, darf die Konsolidie-

rungsflicht nur bei einem der daran beteiligten Institute liegen. 

Rz. 64 

Gemäss Erläuterungsbericht (S. 13 f. unten) lässt sich bei den qualitativen Elementen eine Befreiung von 

gruppenweit geltenden Vorschriften für unwesentliche Gruppengesellschaften in der Regel schwer rechtferti-

gen.  

In den bis 2018 gültigen FAQs wird die Beschreibung der qualitativen Elemente unseres Erachtens den tat-

sächlichen Verhältnissen besser gerecht, indem in den jeweiligen Tabellen die Maximalvariante aufgezeigt, 

jedoch betont wird, dass im Einzelfall verschiedene Erleichterungen zur Anwendung kommen können und 

diese Ausführungen mit Beispielen unterlegt werden (vgl. auch Art. 23 Abs. 2 BankV). In Frage 10 der bis 

2018 gültigen FAQs wird zudem explizit erwähnt, inwieweit Ausnahmen bzw. Erleichterungen in Bezug auf 

die Erfüllung quantitativer und / oder qualitativer Elemente möglich sind und erläutert, dass die FINMA in be-

gründeten Fällen auf Gesuch hin Erleichterungen hinsichtlich der qualitativen und quantitativen Elemente 

gewähren kann. Sodann wurde explizit erwähnt, dass die qualitativen Elemente der konsolidierten Aufsicht 
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Rz. 84 

In Frage 9 der bis 2018 gültigen FAQs wird auch ausgeführt, inwieweit die qualitativen Elemente von allen 

Gruppen gleichermassen zu erfüllen sind. Es können im Einzelfall verschiedene Erleichterungen zur Anwen-

dung kommen, wie z.B.  

 die Finanzgruppe beherrscht ausschliesslich Immobiliengesellschaften. Hierzu wird im Entwurf nichts aus-

geführt.  

 die Finanzgruppe beherrscht ausschliesslich Gruppengesellschaften ohne GwG-relevante Geschäftsbezie-

hungen. Hierzu wird im Entwurf nichts ausgeführt. 

 Privatbankier-dominierte Finanzgruppe. Es findet sich eine Erwähnung in Ziff. 83 des Entwurfs.  

 Effektenhändler-dominierte Finanzgruppe. Es findet sich keine Erwähnung im Entwurf. Vielmehr wird die 

Teilnahme an Emissionen sowie die Verwahrung von Effekten als Tätigkeit im Finanzbereich bezeichnet, 

was eine Verschärfung darstellt. 

Diese fehlenden Konstellationen sollten unseres Erachtens im Rundschreiben ebenfalls Eingang finden und 

die Erleichterungen bestätigt werden. 

Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme unserer Stellungnahme und die Berücksichtigung unserer Überle-

gungen für die weiteren Arbeiten. Gerne stehen wir Ihnen für ergänzende Auskünfte zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

Schweizerische Bankiervereinigung 

Felix Muff 

Leiter Legal & Compliance 

Dr. Markus Staub 

Leiter Prudenzielle Regulierung 
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